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Ausgabenbewilligung zur Zwischennutzung Am Birsigbogen 2026 bis 2030 
 

24.0971.01, Ausgabenbericht des RR vom 22.10.2025 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht des 
Regierungsrates Nr. 24.0971.01 vom 22. Oktober 2025 und nach dem mündlichen Antrag der 
Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission vom 6. Mai 2026, beschliesst: 

Es wird ein Gesamtbetrag von Fr. 1’209’000 für die Umsetzung der Zwischennutzung «Am 
Birsigbogen» 2026 bis 2030 bewilligt. Diese Ausgabe teilt sich wie folgt auf: 

 

Fr. 260’000 für die Projektkosten zur Projektierung und Umsetzung der Zwischennutzung 
in den Jahren 2026 bis 2030 zu Lasten der Investitionsrechnung des Präsi-
dialdepartements, Investitionsbereich 8 Übrige 

Fr. 204’000 für die personellen Ressourcen (Kreditstelle, 40 %) zur Projektierung und 
Umsetzung der Zwischennutzung in den Jahren 2026 und 2029 zu Lasten 
der Investitionsrechnung des Präsidialdepartements, Investitionsbereich 8 
Übrige 

Fr. 120’000 für die Projektierung und Umsetzung der Grundinfrastruktur für die Zwischen-

nutzung in den Jahren 2026 bis 2030 zu Lasten der Investitionsrechnung des 
Präsidialdepartements, Investitionsbereich 8 Übrige 

Fr. 180’000 für die Projektierung und Umsetzung der Massnahmen mit Begrünung zu 
Lasten der Investitionsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, Mehr-
wertabgabefonds (MWAF) 

(Bau- und Verkehrsdepartement, Generalsekretariat) 

Fr. 150’000 für die Klimaschutz- und Klimaadaptionsmassnahmen in Form von 14 be-
grünten Pflanzgefässen zu Lasten der Investitionsrechnung des Bau- und 
Verkehrsdepartements, Mehrwertabgabefonds 

(Bau- und Verkehrsdepartement, Generalsekretariat) 
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Fr. 75’000 für Sachkosten zur Projektierung und Umsetzung der Zwischennutzung in 
den Jahren 2026 bis 2030 zu Lasten der Erfolgsrechnung des Präsidialde-
partements, Kantons- und Stadtentwicklung 

Fr. 20’000 als Entwicklungsbeitrag für die ersten fünf Jahre nach Platzierung der Mass-
nahmen zu Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments, Mehrwertabgabefonds 

(Bau- und Verkehrsdepartement, Generalsekretariat) 

Fr. 100’000 für die jährlich wiederkehrenden Folgekosten für die Jahre 2026 bis 2030 für 
den Unterhalt der Pflanzgefässe (Stadtklimakonzept) zu Lasten der Erfolgs-
rechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, Stadtgärtnerei 

Fr. 100’000 für die jährlich wiederkehrenden Folgekosten für die Jahre 2026 bis 2030 für 
den Unterhalt der Grünflächen zu Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und 
Verkehrsdepartements, Stadtgärtnerei 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 

  

 

 


